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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1989

Norm

ABGB §1311 IIa

GmbHG §85 Abs1

Rechtssatz

Dem beklagten Geschäftsführer einer GmbH obliegt der Beweis, daß der Schaden des Gesellschaftsgläubigers auch

ohne seinen Verstoß gegen § 85 GmbHG eingetreten wäre (wie GesRZ 1982,56,58 aE und die bisherige Rechtsprechung

des OGH zu § 1311 ABGB unter Ablehnung der Meinung von Koziol, Haftp=ichtrecht 2. Au=age I 339 unten zur

Beweispflicht des Geschädigten bei Unterlassungen).
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